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 Veröffentlicht am 22.06.1995

Index

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

WEG 1975 §1 Abs1;

WEG 1975 §1 Abs2;

WEG 1975 §1 Abs4;

Rechtssatz

Aus § 1 Abs 1, Abs 2 erster Halbsatz und Abs 4 WEG 1975 geht hervor, daß Wohnungseigentum ideelles Miteigentum

an einer Liegenschaft ist, verbunden mit dem Recht, eine betimmte Wohnung oder auch andere Teile der Liegenschaft,

wie Keller oder Dachbodenräume, ausschließlich zu nutzen.
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